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VERFAHRENSABLAUF 

 
Beschluss zur Neuaufstellung der 4. Änderung des Flächen- 
nutzungsplanes der Verwaltungsgemeinschaft Zell a. H. am ........... 
gemäß § 2 Abs. 1 BauGB  
 
Bekanntmachung  am ........... 
 
Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses 
zur frühzeitigen Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB  
und der Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB  am ........... 
 
Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem  
Erläuterungsbericht hat in vier Gemeinden 
nach § 3 Abs. 1 BauGB in der Zeit   vom .............. 
  bis .............. 
öffentlich ausgelegen 
 
Beschluss des Gemeinsamen Ausschusses zur Offenlage am ...........
 
Bekanntmachung  am ........... 
 
Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem  
Erläuterungsbericht hat nach § 3 Abs. 2 BauGB  
in den vier Gemeinden  
in der Zeit vom  ................. 
 bis  ...............
öffentlich ausgelegen. 
 
Die Abwägung gemäß § 1 Abs. 6 BauGB 
Erfolgte durch den Gemeinsamen Ausschuss  am .............. 
   
Die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes mit dem  
Erläuterungsbericht wurde durch Beschluss des Gemeinsamen  
Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Zell a. H.  
festgestellt am ............. 
 
Ausfertigung 
 
Es wird bestätigt, dass der Inhalt dieses Planes  
unter Beachtung des vorstehenden Verfahrens  
mit den hierzu ergangenen Beschlüssen des  
Gemeinsamen Ausschusses der Verwaltungsgemeinschaft Zell a. H. 
übereinstimmt. 
 
Zell am Harmersbach, den ........................................  
 
 ...................................................... 
 (Pfundstein, Verbandsvorsitzender) 
 
 
Zell am Harmersbach, den .................. 
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Genehmigung und Inkrafttreten 
 
Auf Antrag der Verwaltungsgemeinschaft Zell a. H.  vom ........... 
hat das Landratsamt Ortenaukreis mit Verfügung vom .......... 
die 4. Änderung des Flächennutzungsplans gemäß § 6 BauGB genehmigt. 
 
Die Genehmigung ist in den vier Gemeinden gemäß § 6 Abs. 5 BauGB ortsüblich bekannt  
gemacht worden. 
 
Mit dem Tag der ortsüblichen Bekanntmachung ist die 4. Änderung des Flächennutzungsplanes am 
............... wirksam geworden. 
 
 
Zell am Harmersbach, den .................. 
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ERLÄUTERUNGSBERICHT 
zur 4. Änd. des Flächennutzungsplans der Vereinbarten Verwaltungsgemein-
schaft Zell am Harmersbach (Ortenaukreis) 

Fassung zur Offenlage nach § 3 Abs. 2 BauGB 

1  Allgemeines Vorgehen 
Bisheriges Verfahren 
Der derzeit rechtswirksame FNP wurde 1999 genehmigt. In den Jahren 
2002, 2014 und 2015 erfolgten 3 punktuelle Änderungen. Die 3. Änderung 
ist noch nicht genehmigt. 
Da die Planungsgrundlagen des rechtswirksamen FNP von 1999 veraltet 
sind und auf einer zwischenzeitlich veralteten Katastergrundlage beruhen, 
wurde die 4. Änderung auf der Grundlage der digitalisierten Fassung durch-
geführt. Dabei wird darauf hingewiesen, dass diese Digitalisierung mit 
ihrem eventuell sich aus neuem Kataster ergebenden Bestandskorrek-
turen nicht Gegenstand des Änderungsverfahrens ist und i.R.d. späte-
ren Fortschreibung bearbeitet wird. Die Digitalisierung gilt daher nur für 
die ausgewiesene Neuausweisung Z 1 und Z 2. 
Für alle Bauleitplanverfahren besteht nach dem BauGB die Pflicht zur 
Durchführung einer Umweltprüfung. Diese erfolgt als landschaftsökologische 
Bewertung für die vorgesehenen Flächenausweisungen in den Bewertungs-
bögen. 

2  Rechtliche Grundlagen/Übergeordnete Planungsvorgaben 

2.1  Allgemeines 
Bei der Erarbeitung des Flächennutzungsplans sind die Grundsätze und Zie-
le der übergeordneten Planung zu berücksichtigen. 
Nach § 1 Abs. 4 BauGB sind die Gemeinden als Träger der Bauleitplanung 
verpflichtet, die Bauleitpläne den Zielen der Raumordnung und Landespla-
nung anzupassen. Dem wird insoweit Rechnung getragen, als dass dem 
Flächennutzungsplan die Inhalte und Ziele des Landesentwicklungsplanes 
sowie des Regionalplanes für den Bereich "Südlicher Oberrhein" zugrunde 
gelegt werden. 

2.2  Vorgaben der Raumordnung 
Die Aufgabe der Raumordnung ist es, die großräumige Entwicklung der Bun-
desrepublik Deutschland zu regeln (§ 1 ROG vom 30.06.2009, zuletzt geän-
dert durch Verordnung vom 31.08.2015, BGBl. I S. 1474). Die Aufgaben und 
Leitvorstellungen der Raumordnung sprechen einzelne strukturelle Prob-
leme an, wie z.B. Förderung von strukturschwachen Räumen, Sicherung von 
verkehrs- und versorgungsmäßiger Erschließung, Verdichtung von Wohn- 
und Arbeitsstätten, Schutz der Landschaft und Sicherung von Erho-
lungsgebieten. 
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2.3  Landesentwicklungsplan 
Leitvorstellung des Landesentwicklungsplanes ist eine nachhaltige, an sozi-
aler Gerechtigkeit, wirtschaftlicher Effizienz und sparsamer Inanspruchnah-
me natürlicher Ressourcen ausgerichtete Siedlungs- und Freiraumentwick-
lung, die die gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Ansprüche an den Raum 
mit seinen ökologischen Funktionen in Einklang bringt und das Land als eu-
ropäischen Lebens-, Kultur- und Wirtschaftsraum stärkt. 

Nach dem Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg von 2002 soll den 
besonderen raumordnerischen Erfordernissen der unterschiedlich struktu-
rierten Räume des Landes durch spezifische Zielsetzungen Rechnung ge-
tragen werden. 

Ländlicher Raum 

Die Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Zell a. H. wurde in der Raumka-
tegorie "Ländlicher Raum" ausgewiesen. 

Grundsätze hierfür sind:  

"Der ländliche Raum ist als Lebens- und Wirtschaftsraum mit eingeständiger 
Bedeutung zu stärken und so weiterzuentwickeln, dass sich seine Teilräume 
funktional ergänzen und seine landschaftliche Vielfalt und kulturelle Eigenart 
bewahrt bleiben. Günstige Wohnstandortbedingungen sollen gesichert und 
Ressourcen schonend genutzt sowie ausreichende und attraktive Arbeits-
platz-, Bildungs- und Versorgungsangebote wohnortnah bereitgestellt wer-
den.  

Großflächige Freiräume mit bedeutsamen ökologischen Funktionen sind zu 
erhalten. Grundlage dafür sind eine flächendeckende, leistungsfähige, ord-
nungsgemäß und nachhaltig wirtschaftende Landwirtschaft sowie eine 
nachhaltig betriebene, naturnahe Forstwirtschaft. 

Zentrale Orte und Verflechtungsbereiche 

Nach dem Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg von 2002 ist die 
Stadt Zell a. H. Teil des Mittelbereiches Offenburg, der grenzüberschreiten-
de Verflechtungen mit dem Raum Strasbourg besitzt. 

In den Mittelbereichen ist lt. LEP "auf eine mit den Versorgungs-, Arbeits-
platz- und Verkehrsangeboten abgestimmte Verteilung von Wohn- und Ar-
beitsstätten sowie auf ausgewogene Raumfunktionen hinzuwirken". 
Der Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg von 2002 beinhaltet für 
die Verwaltungsgemeinschaft Zell a. H. folgende relevante Zielsetzungen: 
Allgemeine Entwicklungsziele - Region Südlicher Oberrhein 
"Die Region Südlicher Oberrhein, geprägt durch Rheinebene mit Kaiser-
stuhl, Vorberge und Schwarzwald, ist in ihrer Entwicklung so zu fördern, 
dass 
−  durch Vermehrung und Verbesserung der nichtlandwirtschaftlichen Er-

werbsgrundlagen die Bevölkerung, insbesondere der natürliche Bevölke-
rungszuwachs, in der Region gehalten wird und Zuwanderungen aufge-
nommen werden können; 
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− der Leistungsaustausch innerhalb der Region und mit den benachbarten 
Regionen sowie mit dem Elsass und dem Raum um Basel verstärkt wird; 

− sie am allgemeinen sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Fortschritt 
im Lande und im benachbarten Ausland teilnimmt und das Gefälle zwi-
schen den verdichteten Räumen und den übrigen Räumen der Region 
verringert wird; 

− im Raum Offenburg/Kehl die räumlichen Voraussetzungen der wachsen-
den supranationalen Bedeutung von Straßburg entsprechen." 

Freizeit und Erholung  

Den gestiegenen Ansprüchen der Bevölkerung an Freizeit und Erholung ist 
durch eine bedarfsgerechte Ausweisung und Gestaltung geeigneter Flächen 
Rechnung zu tragen. Dabei sind die landschaftliche Eigenart und die Trag-
fähigkeit des Naturhaushaltes zu bewahren, das Naturerlebnis zu fördern 
sowie eine bedarfsgerechte Anbindung und Erschließung durch öffentliche 
Verkehrsmittel sicherzustellen. 

Heilbäder, Kurorte und Tourismusorte sind in ihrer Bedeutung für Erholung 
und Tourismus zu stärken. Ausbau und Weiterentwicklung der Infrastruktur 
für die spezifischen Bedürfnisse von Erholung und Tourismus sind zu för-
dern. 

Einrichtungen für Freizeitaktivitäten und Erholung sollen sich in die Land-
schaft einfügen, das Landschaftsbild möglichst wenig beeinträchtigen und 
insbesondere in naturnahen Landschaftsräumen naturverträglich sein. 

Mittelbereich Offenburg 
Nach dem Landesentwicklungsplan Baden-Württemberg von 2002 gehören 
die Stadt Zell a. H. zum Mittelbereich Offenburg. 
Nach dem LEP ist "in den Mittelbereichen auf eine mit den Versorgungs-, 
Arbeitsplatz- und Verkehrsangeboten abgestimmte Verteilung von Wohn- 
und Arbeitsstätten sowie auf ausgewogene Raumfunktionen hinzuwirken". 

Siedlungsentwicklung 
Gemäß einem Planungsziel des LEP ist die Siedlungsentwicklung vorrangig 
am Bestand auszurichten. Dazu sind Möglichkeiten der Verdichtung und Ar-
rondierung zu nutzen, Baulücken und Baulandreserven zu berücksichtigen 
sowie Brach-, Konversions- und Altlastenflächen neuen Nutzungen zuzufüh-
ren. 

Wirtschaftsentwicklung, Standortbedingungen 
Einkaufszentren, großflächige Einzelhandelsbetriebe und sonstige großflä-
chige Handelsbetriebe für Endverbraucher (Einzelhandelsgroßprojekte) sol-
len sich in das zentralörtliche Versorgungssystem einfügen; sie dürfen in der 
Regel nur in Ober-, Mittel- und Unterzentren ausgewiesen, errichtet oder er-
weitert werden. Hiervon abweichend kommen auch Standorte in Kleinzent-
ren und Gemeinden ohne zentralörtliche Funktion in Betracht, wenn dies 
nach den raumstrukturellen Gegebenheiten zur Sicherung der Grundversor-
gung geboten ist oder diese in Verdichtungsräumen liegen und mit Sied-
lungsbereichen benachbarter Ober-, Mittel- oder Unterzentren zusammen-
gewachsen sind. 
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Die Verkaufsfläche der Einzelhandelsgroßprojekte soll so bemessen sein, 
dass deren Einzugsbereich den zentralörtlichen Verflechtungsbereich nicht 
wesentlich überschreitet. Die verbrauchernahe Versorgung der Bevölkerung 
im Einzugsbereich und die Funktionsfähigkeit anderer zentraler Orte dürfen 
nicht wesentlich beeinträchtigt werden. 

Einzelhandelsgroßprojekte dürfen weder durch ihre Lage und Größe noch 
durch ihre Folgewirkungen die Funktionsfähigkeit der Stadt- und Ortskerne 
der Standortgemeinde wesentlich beeinträchtigen. Einzelhandelsgroßprojek-
te sollen vorrangig an städtebaulich integrierten Standorten ausgewiesen, 
errichtet oder erweitert werden. Für nicht zentrenrelevante Warensortimente 
kommen auch städtebauliche Randlagen in Frage. 

Neue Einzelhandelsgroßprojekte sollen nur an Standorten realisiert werden, 
wo sie zeitnah an den öffentlichen Personennahverkehr angeschlossen wer-
den können. 

Die Festlegung von Standorten für regionalbedeutsame Einzelhandelsgroß-
projekte in den Regionalplänen soll vor allem auf Grund eines regionalen 
Entwicklungskonzepts vorgenommen werden. Als Teil einer integrierten 
städtebaulichen Gesamtplanung soll auf der Grundlage von regional abge-
stimmten Einzelhandelskonzepten eine ausgewogene Einzelhandelsstruktur 
erhalten oder angestrebt werden. 
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2.4 Regionalplan Südlicher Oberrhein 
Gemäß den Zielen und Vorgaben des Landesentwicklungsplanes und des seit 
September 2017 rechtswirksamen Regionalplanes des Regionalverbandes 
Südlicher Oberrhein ist die Stadt Zell a.H. als gemeinsames Unterzentrum mit 
der Stadt Biberach i.K. eingestuft und liegt an der regionalen Entwicklungsach-
se Offenburg - Gengenbach - Biberach - Zell - Haslach - Hornberg. 

 
(Auszug Strukturkarte, RVSO  12/2016) 

Im rechtswirksamen Regionalplan ist die Stadt Zell a.H. als Gemeinde mit ver-
stärkter Siedlungstätigkeit für die Funktion Gewerbe der Kat. C mit einem dar-
aus resultierenden Flächenbedarf von 10 ha als Orientierungswert sowie als 
Gemeinde mit verstärkter Siedlungstätigkeit im Bereich Wohnen dargestellt. 

Das Plangebiet liegt außerhalb des Vorranggebiets für zentrenrelevante Ein-
zelhandelsgroßprojekte. Bezüglich der Aussagen zum Einzelhandel wird auf 
Punkt 2.4.4 des rechtswirksamen Regionalplans verwiesen. 

 

Im Bereich der 4. Änd. des FNP 
sind keine regionalplanerischen 
Restriktionsflächen dargestellt.  

 

 
(Auszug Fortschreibung Regionalplan 12/2016) 
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3 Flächenausweisungen 

3.1 Flächenausweisungen auf Gemarkung Zell a. H. 
  

 Flächenausweisungen / Umnutzungen 

 
Z 1 Neuausweisung einer Sonderbaufläche "Drogeriemarkt" mit einer 

max. Verkaufsfläche von 750 m² nördlich der L 94 bzw. nördlich 
angrenzend an die ausgewiesene Sonderbaufläche "Lebensmit-
telmarkt" (bestehender Edeka-Markt)  

 S   mit ca. 0,48 ha  
  
Z 2 Neuausweisung einer Mischbaufläche "Keramikareal I" im An-

schluss an die Sonderbaufläche "Drogeriemarkt" bzw. südlich der 
verbleibenden Grünfläche "Sport" sowie einer Grünfläche östlich 
der Misch- und Sonderbaufläche als Pufferstreifen zur angrenzen-
den Wohnbaufläche 

 M mit ca. 0,37 ha  
 G mit ca. 0,15 ha 

 

Nachrichtliche Übernahme / Bestandsdarstellung 

Im Bereich des bestehenden Lebensmittelmarktes erfolgt eine nachrichtliche 
Übernahme / Bestandsdarstellung hinsichtlich der Bezeichnung / Zweckbe-
stimmung der bestehenden Sonderbaufläche. 

Die Bezeichnung "Einkaufsmarkt" stammt noch aus der ursprünglichen Fas-
sung des rechtswirksamen FNP i.d.F. von 1999, der zwischenzeitlich digita-
lisiert wurde. Die S-Fläche des Edeka-Marktes ist zwar nicht Gegenstand 
der 4. Änd. des FNP, die Bezeichnung wird dennoch redaktionell entspre-
chend dem Bestand (Lebensmittelmarkt mit VKF = 1.200 m²) geändert. 

3.2 Begründung zur Flächenausweisung auf Gemarkung Zell a. H. 

3.2.1 Situation im Bestand/Ausgangslage 
Für die Stadt Zell a. H. wurde bereits 2007 i.R.d. Erarbeitung einer Einzel-
handelsuntersuchung durch das Büro Dr. Acocella ein Defizit im Sortiments-
bereich Drogerie/Parfümerie festgestellt. Seinerzeit wurde festgestellt, dass 
etwa 50 % der örtlichen Kaufkraft für diesen Sortimentsbereich an Standorte 
außerhalb der Stadt abgeflossen sind. 
Durch die Schließung des Schleckermarktes in der Innenstadt 2012 hat sich 
dieses Defizit vergrößert. Auch trotz intensiver Bemühungen ist es der Stadt  
Zell a. H. nicht gelungen, im Innenstadtbereich diese Lücke mit anderen 
Drogeriemarktbetreibern zu schließen. Die im Einzelhandelskonzept darge-
stellte Potentialfläche für die Ansiedlung eines Drogeriemarktes östlich des 
zentralen Versorgungsbereichs schied nach Aussage der Betreiber aufgrund 
der Grundstücksgröße aus. 
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Zwischenzeitlich hat die Firma dm Interesse am Standort nördlich des vor-
handenen Edekamarktes am westlichen Stadteingang geäußert. 

Südlich des geplanten Drogeriemarkt-Standortes befindet sich in der beim 
FNP ausgewiesenen Sonderbaufläche ein großflächiger Lebensmittelmarkt 
mit einer Verkaufsfläche von derzeit knapp 1.200 m². 

Da die geplanten Ansiedlung des dm-Marktes im Hinblick auf die Agglome-
rationsregelung im Regionalplan zusammen mit dem bestehenden Edeka-
Markt als Einzelhandelsgroßprojekt anzusehen ist, müssen im Vorfeld die 
Einhaltung der Ziele Regional- und Landesplanung geprüft werden, auch 
wenn der Drogeriemarkt mit seiner geplanten Verkaufsfläche von 750 m² 
noch unter der Großflächigkeit bleibt. 

Dabei ist zu beachten, dass der geplante Drogeriemarkt laut gutachterlicher 
Stellungnahme des Büros Dr. Acocella für die Grundversorgung der Verwal-
tungsgemeinschaft Zell a.H. erforderlich ist. 

Der gemeinsame Ausschuss der Verwaltungsgemeinschaft Zell a. H. hat da-
zu bereits am 31.10.2016 einen Beschluss gefasst, dass die Ansiedlung ei-
nes dm-Marktes am Ortseingang auf dem Keramik-Areal im Zell a. H. aus-
drücklich befürwortet wird. Mit diesem Beschluss wird der politische Wille 
von den vier Verbandsgemeinden zum Ausdruck gebracht, einen Drogerie-
Markt in Zell a. H. anzusiedeln.  

Im Vorfeld der 4. Änd. des FNP sowie der Aufstellung des B-Plans "Gewer-
begebiet Keramikareal I" wurde seitens des Büros Dr. Acocella eine gutach-
terliche Stellungnahme zur geplanten Ansiedlung eines Drogeriemarktes in 
Zell a. H. erstellt. Diese Stellungnahme i.d.F. v. 20.06.2017 ist der 4. Änd. 
des FNP sowie dem B-Plan beigefügt. 

3.2.2 Standort / Gewährleistung einer verbrauchernahen Versorgung 
Der Regionalplan gibt hinsichtlich der Gewährleistung einer verbraucherna-
hen Versorgung folgendes vor: 
Um eine verbrauchernahe Versorgung in der gesamten Region zu gewähr-
leisten, sollen im Rahmen der kommunalen Bauleitplanung integrierte und 
wohngebietsnahe Standorte für die Ausweisung, Errichtung und Erweiterung 
von Einzelhandelsbetrieben herangezogen werden. Dabei soll insbesondere 
den Bedürfnissen von Behinderten, Familien, Kindern und Senioren ange-
messen Rechnung getragen und auf eine gute Anbindung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln sowie im Fuß- und im Radverkehr hingewirkt werden. 

Der beabsichtigte Standort ist im Hinblick auf die Ziele der Landes- und Re-
gionalplanung sowie die städtebaulichen Ziele der Stadt Zell a. H. unter Be-
rücksichtigung des vorliegenden Einzelhandelskonzepts von 2007 zu prüfen 
und zu beurteilen. 

Die Stadt Zell a. H. ist gemeinsam mit der Gemeinde Biberach im Regional-
plan als gemeinsames Unterzentrum Biberach/Zell a. H. ausgewiesen. Der 
gewählte Standort liegt außerhalb des Vorranggebietes für zentrenrelevante 
Einzelhandelsgroßprojekte in einer Entfernung von ca. 250 m. 

Der Standort ist bisher im rechtswirksamen FNP als Grünfläche mit der 
Zweckbestimmung "Sportanlagen" ausgewiesen. 
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Südwestlich des Standorts befindet sich das Betriebsareal der Zeller Kera-
mik, westlich direkt angrenzend eine geplante gewerbliche Baufläche sowie 
östlich angrenzend ein bestehendes Wohngebiet. Südlich schließt sich der 
vorhandene Edeka-Markt an. 

Die derzeit ausgewiesene, noch nicht bebaute gewerbliche Baufläche nörd-
lich und östlich der Zeller Keramik scheidet für die Ansiedlung des Drogerie-
Marktes im Hinblick auf die Verfügbarkeit der Flächen aus. Gleichzeitig be-
stehen städtebauliche Überlegungen, diese gewerbliche Fläche im An-
schluss an die Zeller Keramik einer reinen gewerblichen Nutzung vorzuhal-
ten, da diese weiter von der Wohnbebauung abgerückt ist und die Stadt Zell 
a. H. über nahezu keine freien gewerblichen Bauflächen (mit Ausnahme be-
triebszugeordneter Erweiterungsflächen wie z.B. Prototyp-Werk südlich der 
Bahnlinie) mehr verfügt. 

Für den gewählten Standort des Drogeriemarktes spricht die unmittelbare 
Nähe zum Edeka-Markt, was Vorteile beim Parkverkehr beim Einkaufen in 
beiden Märkten verspricht. 

3.2.3 Integrationsangebot 
Der Regionalplan gibt hinsichtlich des Integrationsangebots folgendes vor: 
Einzelhandelsgroßprojekte sollen vorrangig an städtebaulich integrierten 
Standorten ausgewiesen, errichtet oder erweitert werden. Für nicht-
zentrenrelevante Warensortimente kommen auch städtebauliche Randlagen 
in Frage. 
Durch die räumliche Angliederung an den Edeka-Markt, die Ausweisung ei-
ner Mischbaufläche und eine beabsichtigte fußläufige Anbindung an das be-
stehende Wohngebiet kann der Standort künftig als integrierter Standort be-
urteilt werden. Dies würde dann noch verstärkt, wenn die derzeit noch nicht 
konkretisierten Überlegungen der Stadt, die Sportflächen insgesamt zu ver-
lagern und im Bereich des nördlich gelegenen vorhandenen Stadions zu 
bündeln, umgesetzt werden würden. Dann könnte sich im Anschluss an die 
ausgewiesene Mischbaufläche eine W-Fläche entwickeln. Nach Aussage 
der gutachtlichen Stellungnahme von Dr. Acocella zur geplanten Ansiedlung 
eines DM-Marktes i.d.F. v. 20.06.2017 könnte dann das "Integrationsgebot 
perspektivisch eingehalten werden." 
Nach dem im Gutachten zum Einzelhandelskonzept (Dr. Acocella 2007) ab-
gegrenzten zentralen Versorgungsbereich liegt der gewählte Standort au-
ßerhalb des Versorgungsbereichs. Hier ist lt. vorliegendem Gutachten kein 
zentrenrelevanter Einzelhandel zugelassen. Diese Aussage würde gegen 
die Ansiedlung des Drogerie-Marktes sprechen. 
Neben den ausgewiesenen geplanten gewerblichen Bauflächen nördlich der 
Zeller Keramik wurden als weitere Standorte eine Brachfläche in der östli-
chen Hauptstraße sowie am Bahnhof geprüft. 
Der Standort in der Innenstadt liegt innerhalb des zentrenrelevanten Versor-
gungsbereichs und würde neben einer Verbesserung der Nahversorgung 
auch zu einer Stärkung der Innenstadt beitragen. Die Stadt Zell a. H. hat 
hier nahezu 10 Jahre versucht, einen Investor zu finden. Die Fläche schei-
det nach Investorensicht aber im Hinblick auf die Größe aus.  
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Beim Standort am Bahnhof wäre das Integrationsgebot eingehalten, so dass 
nach dem Gutachten zum Einzelhandelskonzept ein Drogerie-Markt aus-
nahmsweise zulässig wäre. 
Im Hinblick auf den ungünstigen Grundstückszuschnitt sowie anderweitige 
Planungsüberlegungen der Stadt hinsichtlich einer möglichen Umfahrung 
und für stadtnahe Parkplätze scheidet diese Standortalternative ebenso aus. 

Das Gutachten ermöglicht als Ausnahme eine Ansiedlung für nahversor-
gungsrelevante Standorte, wenn der Betrieb der Nahversorgung des Stadt-
teils bzw. unterversorgter Bereiche der Kernstadt dient und standortgerecht 
dimensioniert ist. Mit der Beschränkung der Verkaufsfläche auf max. 750 m² 
ist die standortgerechte Dimensionierung lt. Gutachten gewährleistet.  

Da derzeit im Sortimentsbereich Drogerie/Parfümerie eine Versorgungslücke 
im Stadtkern besteht, wird das zweite Kriterium ebenfalls erfüllt. 

3.2.4 Verkaufsfläche und Sortimente / Einzelhandelsagglomeration 
Der Regionalplan gibt hinsichtlich der Einzelhandelsagglomeration folgen-
des vor: 

Mehrere - auch an sich selbstständige, nicht-großflächige - Einzelhandelsbe-
triebe, die aufgrund ihres räumlichen und funktionalen Zusammenhangs ne-
gative raumordnerische Auswirkungen erwarten lassen, sind wie ein einheit-
liches Einzelhandelsgroßprojekt zu beurteilen. 

Mit der Ausweisung der Sonderbaufläche ist ein Drogerie-Markt mit einer 
Verkaufsfläche von max. 750 m² geplant. Unter Berücksichtigung der Ag-
glomerationsregelung ist dabei noch der vorhandene Edeka-Markt mit der-
zeit knapp 1.200 m² Verkaufsfläche zu berücksichtigen. 

In die Überlegungen ist (auch wenn derzeit nicht Gegenstand des parallel 
zur FNP-Änderung aufgestellten B-Plans "Keramik-Areal I") die mögliche 
Erweiterung der Verkaufsfläche des Edeka-Marktes um ca. 10 % auf 1.300 
m² mit einzubeziehen. 

Im Hinblick auf Kongruenz- und Beeinträchtigungsverbot, standortgerechte 
Dimensionierung und Erforderlichkeit der Grundversorgung ist die Über-
schneidung der Sortimente beider Märkte zu betrachten. Daher hat das Büro 
Dr. Acocella in seiner gutachtlichen Stellungnahme im Sinne eines worst-
case-Ansatzes folgende Annahmen getroffen: 

Drogerie-Markt: max. 80 % VKF Drogerie/Parfümerie 
   max. 15 % VKF Nahrungs-/Genussmittel 

Edeka-Markt: max. 10 % VKF Drogerie/Parfümerie 
   max. 90 % VKF Nahrungs-/Genussmittel 

Die Festsetzung der Verkaufsfläche mit max. 750 m² erfolgt sowohl i.R.d. 
FNP-Änderung als auch im parallel zur FNP-Änderung aufgestellten B-Plan 
"Keramikareal I".  
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3.2.5 Standortgerechte Dimensionierung/Erforderlichkeit der Grundversor-
gung 
Das vorliegende Einzelhandelsgutachten für die Stadt Zell a. H. von 2007 
lässt zentrenrelevanten Einzelhandel außerhalb des Versorgungsbereichs 
nur zu, wenn er nahversorgungsrelevant ist. 

Im vorstehenden Pkt. 3.2.4 wurde ein Ansatz für die Verteilung der Sortimen-
te im Drogerie- sowie angrenzenden Lebensmittelmarkt aufgeführt. Nach 
Aussage der gutachterlichen Stellungnahme zur Ansiedlung des Drogerie-
marktes handelt es sich bei Nahrungs-/Genussmitteln sowie Drogeriewaren 
um zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente. 

Im Bereich des Sortimentes Drogerie/Parfümerie besteht, da derzeit über-
haupt kein Geschäft in der Stadt Zell a. H. vorhanden ist, eine Versorgungs-
lücke. Um diese zu schließen, kann die Ansiedlung des Drogeriemarktes mit 
der Sicherung der Grundversorgung begründet werden. 

Dabei ist zugrunde zu legen, dass der künftige Drogeriemarkt für die Grund-
versorgung des zentralörtlichen Verflechtungsbereichs, d.h. im vorliegenden 
Fall für die Verwaltungsgemeinschaft Zell a. H. mit der Stadt Zell a. H. und 
den Gemeinden Biberach, Nordrach und Oberharmersbach erforderlich ist. 
Dies entspricht den Aussagen der gutachterlichen Stellungnahme des Büros 
Dr. Acocella. 

Da nach Berechnung des Gutachtens auch nach Realisierung des Droge-
riemarktes und Erweiterung des Lebensmittelmarktes weiter Kaufkraft im 
Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel außerhalb der Stadt abflie-
ßen, kann die geplante Erweiterung des Edeka-Marktes dabei als Sicherung 
der Grundversorgung betrachtet werden.  

Mit der Festsetzung einer max. Verkaufsfläche von max. 750 m² ist der ge-
plante Drogeriemarkt standortgerecht dimensioniert. 

3.2.6 Kongruenzgebot 
Der Regionalplan gibt hinsichtlich des Kongruenzgebotes folgendes vor: 

Bei der Ausweisung, Errichtung und Erweiterung von Einzelhandelsgroßpro-
jekten ist die Verkaufsfläche des Vorhabens auf die Einwohnerzahl des Zent-
ralen Orts und dessen Verflechtungsbereich abzustimmen. 

Bei der Betrachtung und Prüfung der Einhaltung des Kongruenzgebots ist 
nicht nur die Kaufkraft im nahen Umfeld bzw. der Kernstadt sondern der Ver-
flechtungsraum zu betrachten. Es ist zu prüfen, ob das Vorhaben existenz-
notwendig auf den Zufluss von Kaufkraft außerhalb des Verflechtungsbe-
reichs angewiesen ist. 

Bei der Betrachtung der Ist-Situation in Zell a. H. und den Nachbargemein-
den weist das vorliegenden Gutachten von Dr. Acocella nach, dass aus allen 
vier Verbandsgemeinden Kaufkraft aus diesem Sortimentsbereich Droge-
rie/Parfümerie abfließt. 
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Des Weiteren kommt die gutachterliche Stellungnahme zum Ergebnis, dass 
im Sortimentsbereich Drogerie/Parfümerie die Agglomeration auf Kaufkraft-
zuflüsse von außerhalb der Stadt, aber nicht existenznotwendig auf Zuflüsse 
von Kaufkraft von außerhalb des regionalplanerischen Nahbereichs, d.h. 
den Gemeinden der VVG angewiesen ist.  

Daraus ist ersichtlich, dass der geplante Drogeriemarkt auch im Hinblick auf 
die zentral-örtliche Funktion von Zell a. H. (gemeinsames Unterzentrum mit 
Biberach) und den angenommenen Verflechtungsbereich (hier die VG) an-
gemessen dimensioniert ist und das Kongruenzgebot damit eingehalten 
wird. 

3.2.7 Beeinträchtigungsverbot 
Der Regionalplan gibt hinsichtlich des Beeinträchtigungsverbots folgendes 
vor: 

Die Ausweisung, Errichtung und Erweiterung von Einzelhandelsgroßprojek-
ten darf die Funktionsfähigkeit der zentralörtlichen Versorgungskerne der 
Standortgemeinde (Stadt- und Ortskern) und der umliegenden Zentralen Orte 
(Stadt- und Ortskerne) sowie die verbrauchernahe Versorgung der Bevölke-
rung im Einzugsbereich des Vorhabens nicht wesentlich beeinträchtigen. 

Auch wenn der dm-Markt kein großflächiges Vorhaben darstellt, so ist im 
Hinblick auf die Agglomerationsregelung der Drogeriemarkt zusammen mit 
dem Edeka-Markt zu betrachten. 

Im Sortimentsbereich Nahrungs- und Genussmittel beträgt der Anteil des 
Zusatzumsatzes durch die beiden Märkte im Vergleich zum bestehenden 
Einzelhandel in Zell a. H. nach Aussage der vorliegenden gutachterlichen 
Stellungnahme max. 8 % des derzeit erzielten Umsatzes.  

Unter der Annahme, dass dieser Anteil zu Umverteilungen im Umsatz des 
Einzelhandels der Stadt Zell a. H. führen würde, bleiben diese 8 % noch un-
ter dem im Einzelhandelserlass angeführten Anhaltswert von ca. 10 %. 

Da eine Umverteilung gegen Nachbargemeinden i.d.R. geringer ausfällt als 
in der eigenen Gemeinde, kann eine Verletzung des Beeinträchtigungsge-
bots im Sortimentsbereich Nahrungs-/Genussmittel ausgeschlossen werden. 

Beim Sortimentsbereich Drogerie/Parfümerie erfolgt dagegen ein großer Teil 
des Umsatzes durch Rückholung bisheriger Kaufkraftabflüsse, da auch die 
VG Zell a. H. in diesem Sortimentsbereich wenig ausgestattet ist. Daher 
kann es auch nur zu geringen Umverteilungen kommen, die nicht relevant 
sind. Damit wird auch in diesem Sortimentsbereich ohne weitere Untersu-
chung das Beeinträchtigungsgebot eingehalten. 
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4 Städtebauliche Bewertung der geplanten Flächenausweisung 
 

Allgemeine Angaben 
Stadt: Zell a. H. 
 
 

 

Planungsstand:  
Umwandlung / Neuausweisung  
 

Beabsichtigte Ausweisung: 
Sonderbaufläche "Drogeriemarkt" (Z 1) 
Mischbaufläche  (Z 2) 
Grünfläche (Z) 
"Keramikareal I"  
 

Derzeitige Ausweisung: 
Grünfläche "Sportplatz" 
 

Flächenbilanz: 
Sonderbaufläche ca. 0,48 ha 
Mischbaufläche ca. 0,37 ha 
Grünfläche ca. 0,15 ha 
 

Lage: 
zwischen L 94 und Grünfläche "Sportplatz" 

 

Flächennutzungsplan 
Bestand 

 
Planung  

 

Rechtliche Vorgaben / Übergeordnete Planungen 
 

- Die geplante Mischbaufläche, Sonderbaufläche "Keramikareal I" und Grünfläche befinden sich 
im Naturpark Schwarzwald Mitte / Nord (Schutzgebiets-Nr. 7). 

- Weitere Schutzgebiete nach BNatSchG bzw. NatSchG, LWaldG und WHG bzw. WG sind nicht 
vorhanden. 

- Eine Beeinträchtigung des europäischen Schutzgebietsnetzes "Natura 2000" ist nicht zu erwar-
ten. 

- Das Planungsgebiet ist als hochwassergefährdetes Gebiet (HQextrem) im Innenbereich ausge-
wiesen. 

 

Z 1

Z 2
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Städtebauliche Bewertung  
 
Lage: 
- Zwischen L 94 und Grünfläche "Sportplatz" 
 
 
Erschließung: 
- über geplante Zufahrt von der L 94 gegeben 
 
 
Technische Ver- und Entsorgung: 
- Anschluss an bereits vorhandenes Leitungsnetz prinzipiell möglich 
 
 
Nutzungskonflikte / Immissionen: 
- Wohnbebauung östlich angrenzend, Lärmschutzgutachten liegt vor. 
- Mischgebiet wird auch im B-Plan eingeschränkt, Lärmemissionskontingente werden festgesetzt. 
- Bei Einhaltung der LEK sind keine Beeinträchtigungen der angrenzenden Wohnbebauung erwarten. 
- Grünfläche als Pufferfläche zur Wohnbebauung nach Osten 
 
 
Ortsbild / Einbindung: 
- Eingrünung zur Wohnbebauung ist vorzusehen.  
 
 
Begründung: 
- Für die Stadt Zell a. H. wurde bereits 2007 i.R.d. Erarbeitung einer Einzelhandelsuntersuchung 

durch das Büro Dr. Acocella ein Defizit im Sortimentsbereich Drogerie/Parfümerie festgestellt. 
 
 

Städtebauliche Bewertung: 
geeignet  

Fazit: Auch trotz intensiver Bemühungen ist es der Stadt Zell a. H. nicht gelungen, im Innenstadt-
bereich diese Lücke mit anderen Drogeriemarktbetreibern zu schließen. 

 Für den gewählten Standort des Drogeriemarktes spricht die unmittelbare Nähe zum Edeka-
Markt, was Vorteile beim Parkverkehr beim Einkaufen in beiden Märkten verspricht. 

 Durch die räumliche Angliederung an den Edeka-Markt, die Ausweisung eines Mischgebietes 
und eine beabsichtigte fußläufige Anbindung an das bestehende Wohngebiet kann der Stand-
ort künftig als integrierter Standort beurteilt werden. 

 
 
 

Z 2Z 1
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5 Hinweis des LRA Ortenaukreis, Amt für Wasserwirtschaft  und 
Bodenschutz 

5.1  Altlasten/altlastverdächtige Flächen 
Die Erhebungsarbeiten der 2. Fortschreibung der Erfassung altlastverdäch-
tiger Flächen im Ortenaukreis für die Kommunen Biberach, Nordrach, Ober-
harmersbach und Zell a. H. wurden im Januar 2017 abgeschlossen.  

Die bekannten Altlasten/altlastverdächtige Flächen, Industrie-/Gewerbe-
standorte und schädliche Bodenveränderungen der vorgenannten Kommu-
nen sind in der Datenbank „Fachinformationssystem Bodenschutz – und Alt-
lastenkataster (FIS-BAK)“ beim Landratsamt Ortenaukreis – Amt für Was-
serwirtschaft und Bodenschutz – dokumentiert.  

Durch Anlagen- und Betriebsstilllegungen oder Umnutzungen entstehen im-
mer wieder neue Altlastverdachtsflächen, die zu einer ständigen Fortschrei-
bung der Altlastenbearbeitung führen. Der jeweils aktuelle Stand der Altlas-
tenbearbeitung im Planungsgebiet ist beim Landratsamt Ortenaukreis - Amt 
für Wasserwirtschaft und Bodenschutz – ersichtlich.  
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